






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Handout-MANEO als Meldestelle

... weil Homophobie und homosexu- ellenfeindliche Gewalt hÃ¤ufig verharmlost, bagatellisiert oder nicht zur Anzeige gebracht werden. Selbst wenn Anzeige. 
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ERFASSUNG VON HOMOPHOBEN GEWALTTATEN IN BERLIN



MANEO – Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin hat es sich seit seiner Gründung 1990 zur Aufgabe gemacht, homophobe und vorurteilsmotivierte Gewalt- und Straftaten und Fälle von homophober Diskriminierung zu erfassen, die sich in Berlin ereignet haben. Fälle sollen nicht nur gesammelt und statistisch ausgewertet werden, sondern es soll auch öffentlich sichtbar gemacht werden, dass Ausgrenzung, Diskriminierung, Straftaten und Gewalt gegen LSBT* noch immer zum Alltag gehören, auch in Berlin. Die Erfassung und Dokumentation ist deshalb so wichtig, weil Homophobie und homosexuellenfeindliche Gewalt häufig verharmlost, bagatellisiert oder nicht zur Anzeige gebracht werden. Selbst wenn Anzeige erstattet wird, wird eine vorurteilsmotivierte Tätermotivation durch die Strafverfolgungsbehörden nicht immer erkannt, erfasst oder dokumentiert – es braucht daher eine Erfassung durch ein zivilgesellschaftliches Anti-Gewalt-Projekt wie MANEO, das unabhängig von Polizei und Justiz Taten erfasst und dokumentiert.



D



ie Schwierigkeiten der Erfassung homophober Straftaten durch die Strafverfolgungsbehörden haben viele Ursachen. So unterschiedlich ihre Erklärungen auch ausfallen, sie verweisen immer wieder auch auf gesellschaftliche Ursachen und darauf zurück, dass Homophobie und Homosexuellenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft tief verankert sind. In unserer deutschen Geschichte blicken wir mit dem mittlerweile gestrichenen Strafparagraphen 175 auf eine anhaltende, staatlich verordnete Unterdrückung von Homosexualität und die Verfolgung von homosexuellen Menschen zurück. In der NS-Diktatur wurden viele tausend homosexuelle Menschen ermordet. Bis 1968/1969 waren homosexuelle Handlungen unter Männern in der Bundesrepublik strafrechtlich verboten und wurden mit Zuchthaus bestraft. Erst 1994 wurde der Strafparagraph ersatzlos gestrichen. Erst 1990 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO beschlossen, Homosexualität nicht länger als psychische Erkrankung zu führen. Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen europäischen Staaten war Homosexualität bis ins letzte Jahrhundert noch verboten. Und auch heute steht Homosexualität noch immer



in über 70 Staaten unter Strafe. Homophobie und Homosexuellenfeindlichkeit prägen viele Kulturen in unserer Welt. In einer immer weiter zusammenwachsenden Welt dringen auch weiter Einflüsse auf uns ein, die LSBT* Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit in Abrede stellen wollen. Gefährdung demokratischer Grundwerte Vorurteilsmotivierte, homophobe Gewalt- und Straftaten sind ein ernstes Problem. Sie gefährden unsere demokratischen Grundwerte und damit unsere Demokratie überhaupt. Sie stellen die Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung sowie das Verbot der Diskriminierung auf Grund geschützter Persönlichkeitsmerkmale, zwei grundlegende und grundgesetzlich geschützte Prinzipien des Zusammenlebens in der Bundesrepublik Deutschland, in Frage. Gemeinsam mit anderen Ausgrenzungs- und Gewaltphänomenen wie z.B. Rassismus und Sexismus wird Homophobie auch als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit verstanden, da hier jeweils eine ganze gesellschaftliche Gruppe zur Zielscheibe von Feindseligkeit wird [siehe: Merkkasten].



2



Gegen die Bagatellisierung Ein besonders ernstzunehmendes Problem im Kampf gegen Homophobie und Hassgewalt ist die Bagatellisierung dieser Form von Gewalt. Damit werden die Auswirkungen und Folgen für die Opfer und für unsere demokratische Gesellschaft in Frage gestellt. Bagatellisierung bedeutet Verharmlosen. Eine solche Haltung bewirkt, dass die Probleme nicht ernst genommen werden, dass Straftaten gegen LSBT*-Personen häufig nicht als solche wahrgenommen werden oder dass den Opfern eine Mitschuld zugeschrieben wird – ihnen wird z.B. unterstellt, dass sie sich zu provokativ oder unvorsichtig verhalten hätten. So wird die Dimension der Vorurteilsmotivation und der Gewalt nicht erkannt, die Opfer erhalten nicht die nötige Unterstützung, und angemessene präventive Maßnahmen können nur schwerlich entwickelt werden. In unserem Bemühen, Homophobie und Homosexuellenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft zurückzudrängen, zählt es zu unserer Aufgabe, vorurteilsmotivierte, homophobe Gewalt sichtbar zu machen und aus dem Dunkelfeld herauszuführen, Menschen darin zu unterstützen, Strafanzeige zu erstatten und sie in der Inanspruchnahme ihrer Rechte zu ermutigen



Solidarität zeigen! Gewalttaten melden!
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und zu bestärken. Für diese Aufgabe und Arbeit erhält MANEO regelmäßige Förderung durch das Land Berlin. Jährlich verfasst das Projekt die ‚MANEO-Reports‘, die anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie und Trans*phobie der zuständigen Senatsverwaltung und dem Berliner Abgeordnetenhaus übergeben werden. Wege der Gewalterfassung MANEO erfasst homophobe Gewalt- und Straftaten auf unterschiedlichen Wegen. Meldungen werden an MANEO telefonisch übermittelt, oder indem Betroffene zu unseren Sprechzeiten persönlich vorsprechen, per Mail oder durch Mitteilung über unseren online-Fallmeldebogen, der auf unserer Homepage aufgerufen werden kann. Außerdem erhalten wir Informationen durch unsere pro-aktive, aufsuchende Vorort-Arbeit indem wir Szeneorte, Veranstaltungen oder auch Feste aufsuchen, uns als Gesprächspartner anbieten und ins Gespräch kommen. Neben der gezielten Meldung von Hinweisen, Beobachtungen und Vorfällen erhalten wir außerdem Informationen über unsere Opferhilfearbeit, indem uns Menschen aufsuchen und konkret nach Informationen, Hilfe und Unterstützung fragen, und uns von ihren Erlebnissen berichten. Unser online-Fallmeldebogen umfasst alle Fragen und Kriterien, mit denen wir arbeiten und nach denen wir Fallmeldungen statistisch erfassen und auswerten können. In vielen Fällen erreichen uns unvollständige Informationen, sodass wir deshalb jedes Jahr nur einen Anteil der Fälle tatsächlich auswerten können, die uns erreichen. Kriterien, die vorurteilsmotivierte, homophobe Gewalt- und Straftaten sichtbar machen Wenn ein schwules Paar, das Hand-in-Hand auf der Straße entlang geht oder sich mit einem Kuss auf dem U-Bahnhof verabschiedet, anschließend von unbekannten Personen als „Scheiß Schwuchteln“ beleidigt, angespuckt und geschlagen wird, bedarf es erst einmal keiner weiteren Erklärung, ob diese Tat vorerst den vorurteilsmotivierten Taten zugeordnet werden soll. Anders verhält es sich, wenn ein Paar Hand-inHand nachts die Straße entlang geht und auf einmal wortlos von unbekannten Personen niedergeschlagen wird, oder wenn anschließend die Opfer auch noch ausgeraubt werden. Hier können Informationen über weitere gemeldete Taten, die nach demselben Muster zuvor begangen wurden, denen bereits weitere schwule Männer im selben örtlichen Umfeld, z.B. einem Szene-Treffpunkt zum Opfer gefallen sind, weitere Anhaltspunkte geben.



MANEO ARBEITSHYPOTHESE MANEO hat eine Arbeitshypothese entwickelt: „Eine homophob-motivierte, homosexuellenfeindliche Gewalttat bezeichnet eine konkrete Handlung oder Unterlassung, die von einem Menschen gegen Menschen, Institutionen oder Sachen ausschließlich oder mitbegründet in der Absicht verübt wird, ihn aufgrund seiner tatsächlichen, vermuteten oder auch behaupteten homosexuellen Orientierung zu schädigen, physisch, psychisch oder materiell.“



in den letzten 26 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Nach diesem System werden „deutliche Hinweise“ auf eine homophobe/schwulenfeindliche Tat und andererseits „schwache Hinweise“ auf eine homophobe/schwulenfeindliche Tat unterschieden und ihre Bedeutung nach einem Punktesystem eingeschätzt.



Grundsätzlich muss neben einer Voreinschätzung immer abgewartet werden, was polizeiliche und strafrechtliche Ermittlung ergeben und welche Beweise zusammengetragen werden können, die auf eine Vorurteilsmotivation des Täters schließen lassen. Dabei spielen Zeugenaussagen, die Aussagen und Einschätzungen der Opfer, polizeiliche Erkenntnisse über den Tatort, Tatumstände, Tatzeit und Täter, sowie weitere Beweismittel eine Rolle. Wesentlich dabei ist, wie genau polizeiliche Ermittlungen durchgeführt und Beweise ermittelt wurden und was die Polizei überhaupt über vorurteilsmotivierte, homophobe Gewalt- und Straftaten weiß. Denn erst dieses Wissen trägt mit dazu bei, ob gezielt nach allen Beweisen gesucht wird bzw. diese auch bei der Tataufklärung gewürdigt werden. MANEO hat eine Arbeitshypothese entwickelt: „Eine homophob-motivierte, homosexuellenfeindliche Gewalttat bezeichnet eine konkrete Handlung oder Unterlassung, die von einem Menschen gegen Menschen, Institutionen oder Sachen ausschließlich oder mitbegründet in der Absicht verübt wird, ihn aufgrund seiner tatsächlichen, vermuteten oder auch behaupteten homosexuellen Orientierung zu schädigen, physisch, psychisch oder materiell.“ MANEO hat erstmals 1991 in Anlehnung an ein Klassifikationssystem der „New York Lesbian and Gay Task-Force“, die sich an einem Identifikationssystem des US-amerikanischen FBI zur Feststellung sogenannter ‚hate crimes‘ (Hassverbrechen) bzw. „crimes motivated by bias“ (vorurteilsmotivierte Verbrechen) orientiert hat, eigene Kriterien für ein verbessertes Erkennen von homophoben Gewalttaten formuliert und diese



MANEO-KRITERIEN ZUM BESSEREN ER KENNEN HOMOPHOBER GEWALTTATEN MANEO hat erstmals 1991 in Anlehnung an ein Klassifikationssystem der „New York Lesbian and Gay Task-Force“, die sich an einem Identifikationssystem des US-amerikanischen FBI zur Feststellung sogenannter „hate crimes“ (Hassverbrechen) bzw. „crimes motivated by bias“ (vorurteilsmotivierte Verbrechen) orientiert hat, eigene Kriterien für ein verbessertes Erkennen von homophoben Gewalttaten formuliert und diese in den letzten 26 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Nach diesem System werden „deutliche Hinweise“ auf eine homophobe/schwulenfeindliche Tat und andererseits „schwache Hinweise“ auf eine homophobe/schwulenfeindliche Tat unterschieden und ihre Bedeutung nach einem Punktesystem eingeschätzt.
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ERKENNTNISSE UND ERGEBNISSE AUS DEM LETZTEN MANEOREPORT – KURZE ZAHLENÜBERSICHT Im Jahr 2015 nahm MANEO 541 neue Hinweise entgegen (2014: 474; 2013: 500). 313 Fälle konnten ausgewertet werden (2014: 295; 2013: 353). 259 Fälle mit Tatort Berlin weisen Anhaltspunkte auf einen homophoben oder trans*phoben Hintergrund (2014: 225; 2013: 259). 12 Fälle richteten sich gegen die Gruppe der LSBT* allgemein, 207 Fälle gegen Schwule und männliche Bisexuelle, 13 Fälle gegen Lesben und 23 Fälle gegen Trans*-Personen. In 158 Fällen erkannten wir einen deutlichen Hinweis auf eine homophobe/schwulenfeindliche Gewalttat, in 53 Fällen nur einfache bzw. schwache Hinweise. 39 Fälle zum Nachteil von LSBT*-Personen mit Tatort Berlin zeigten keinen homophoben oder trans*phoben Hintergrund, und 15 Fälle lagen außerhalb Berlins. Im æ  MANEO-Report 2015 sind 34 Fallbeispiele aufgelistet, die die Breite der gemeldeten Fälle aufzeigen.
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Die dominierenden Deliktformen bei homophoben/schwulenfeindlichen Gewalttaten waren: a) einfache Beleidigungen: 23%; b) einfache und gefährliche Körperverletzungen: 29%; c) Raubstraftaten: 15%; d) Nötigungen und Bedrohungen: 22%. Die Bezirke (alte Bezirke) mit den häufigsten Meldungen waren: Schöneberg: 31% (2014: 44%); Kreuzberg: 10%; Tiergarten: 9%; Mitte: 8%, Neukölln: 5%, Wedding 5%. Tatorte waren überwiegend: a) Allgemeine Öffentlichkeit: 47% – das öffentliche Straßenland: 35% (davon ereigneten sich 5% unmittelbar vor Lokalen, die speziell schwules und LSBT*-Publikum haben); Öffentliche Verkehrsmittel: 12%; b) Wohnungen und unmittelbares Wohnumfeld: 18%; c) Internet: 9%; d) Cruisingorte, beispielsweise Parkanlagen und Waldgebiete: 6%; e) Hotels und Pensionen: 2%. Die hohe Anzahl von Vorfällen in Schöneberg bzw. im Schöneberger Regenbogenkiez hatte Anfang 2013 zu einer Intensivierung der Gespräche zwischen MANEO und der Polizei geführt, die zu verstärkten und anhaltenden polizeilichen und kriminalpräventiven Maßnahmen in der Region geführt haben.



WAS VERSTEHT MAN UNTER DEM BEGRIFF „GRUPPENBEZOGENE MENSCHENFEINDLICHKEIT“ (GMF)?
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as deutsche Gesetz sieht die Gleichwertigkeit aller Menschen vor. Dennoch bestimmen Stereotypisierungen und Ressentiments gegenüber einzelnen Personengruppen den deutschen Alltag. Mit dem Begriff „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ wird die feindselige Mentalität, eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, gegenüber spezifischen Gruppen als Syndrom beschrieben. Die Gleichwertigkeit und Unversehrtheit von spezifischen Gruppen in der Gesellschaft wird so in Frage gestellt.



FORMEN DER GMF: unten: Fotos aus der Ausstellung „Zeugnisse schwulenfeindlicher Gewalt“. Seit 2007 stellen wir unsere Wanderausstellung „Zeugnisse schwulenfeindlicher Gewalt“ bundesweit Projekten und Einrichtungen zur Verfügung, um Diskussionen über Homophobie und Hassgewalt zu befördern. Zwölf Schautafeln mit Fotos und erklärenden Begleittexten dokumentieren reale Auswirkungen vorurteilsmotivierter, homophober Hassgewalt, ohne dabei die geschädigten Personen vorzuführen. Sie stehen stellvertretend für zahllose Schicksale – gleichsam wie Hassgewalt eine Form von Gewalt ist, die nicht nur das einzelne Individuum, sondern diesen Menschen stellvertretend für eine ganze Gruppe zu treffen sucht.



Rassismus Fremdenfeindlichkeit Antisemitismus Homophobie Abwertung von Obdachlosen Abwertung von Behinderten Islamfeindlichkeit Sexismus Etabliertenvorrechte Abwertung von Langzeitarbeitslosen



2002 in Leben gerufen, befragte das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld jährlich 2.000 repräsentativ ausgewählte Personen zu ihrer Einstellung gegenüber spezifischen Gruppen. Mit den Erkenntnissen soll die Menschlichkeit einer Gesellschaft gemessen, sowie die Abwertung und Ausgrenzung einzelner Gruppen aufgezeigt werden. Weitere Informationen findest du in der Projektzusammenfassung der Universität Bielefeld oder in der von Wilhelm Heitmeyer veröffentlichten Buchreihe „Deutsche Zustände“.
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DEFINITIONEN UND KRITERIEN ALS GRUNDLAGE DER ERFASSUNG Grundlage für das Verständnis von Vorurteilskriminalität und die Erfassung solcher Gewalttaten bei MANEO sind zudem kriminologische Definitionen und Kriterien aus dem internationalen und dem deutschen Kontext.



ORGANISATION FÜR SICHERHEIT UND ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA (OSZE) Die OSZE hat über ihr Büro ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) 2009 den Leitfaden „Hate Crime Laws – A Practical Guide“1 veröffentlicht. Dieser fasst folgende Definition und Merkmale von Hassgewalt zusammen: „1. Was ist ein Hate Crime? Hate crimes sind kriminelle Handlungen mit einem Vorurteilsmotiv. Dieses Motiv ist das Unterscheidungsmerkmal, das es von anderen Verbrechen abhebt. Ein hate crime ist kein bestimmtes Delikt. Es kann sich um eine Einschüchterungshandlung, Drohungen, Beschädigung von Eigentum, tätliche Angriffe, Mord oder um jede andere Straftat handeln… Daher meint der Begriff „hate crime“ oder „Vorurteilsverbrechen“ eine Kategorie von Verbrechen, jedoch kein bestimmtes Delikt in einem Strafgesetzbuch. Eine Person kann ein hate crime in einem Land begehen, wo es keine bestimmte strafrechtliche Sanktion gegen Voreingenommenheit oder Vorurteile gibt. Der Begriff meint eher ein Konzept als eine juristische Definition. 1)  Hate Crime Laws – A Practical Guide, published by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Warschau 2009, S. 16 ff.
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Gruppe teilt, wie etwa ihre „Rasse“, Sprache, Religion, Ethnizität, Nationalität oder andere ähnliche gemeinsame Faktoren. Welche Merkmale in einem hate crime-Gesetz berücksichtigt werden sollten, ist eine komplexe Frage, die nur gelöst werden kann, indem die Geschichte und die Umstände des jeweiligen Staats berücksichtigt werden. Diese Frage ist eine der wesentlichsten politischen Entscheidungen, die Gesetzgeber treffen müssen… 1.2. Besondere Merkmale Hate crimes unterscheiden sich nicht nur wegen des Motivs des Täters, sondern auch wegen der Auswirkungen auf das Opfer von alltäglichen Verbrechen. Der Täter wählt das Opfer auf Grund von dessen Zugehörigkeit zu einer Gruppe; das zeigt, dass ein Mitglied einer solchen



1.1. Die beiden Elemente Hate crimes weisen immer zwei Bestandteile auf: ein strafrechtliches Delikt, das mit einem Vorurteilsmotiv begangen wird. Das erste Element eines hate crime ist das Verüben einer Tat, die nach gängigem Strafrecht als Delikt gilt. Diese Straftat wird in diesem Leitfaden als „Grunddelikt“ bezeichnet. Da es in den Rechtsnormen von Land zu Land geringe Unterschiede gibt, weichen die Tatbestandsmerkmale eines Verbrechens mitunter voneinander ab; aber im allgemeinen kriminalisieren die meisten Länder die gleiche Art von Gewalt. Hate crimes setzen immer ein Grunddelikt voraus. Gibt es kein Grunddelikt, so gibt es kein hate crime. Das zweite Element eines hate crime ist das besondere Motiv, aus dem die Straftat begangen wird. In diesem Leitfaden wird es als „Vorurteil“ bezeichnet. Es ist dieses Element des Vorurteilsmotivs, das hate crimes von gängigen Verbrechen unterscheidet. D.h. der Täter hat das Ziel der Straftat vorsätzlich auf Grund irgendeines geschützten Merkmals ausgewählt. • Das Ziel kann eine oder mehrere Personen sein, oder es kann das Eigentum sein, das einer Gruppe zugerechnet wird, die ein besonderes Merkmal teilt. • Ein geschütztes Merkmal ist ein Merkmal, in das sich eine



Gruppe mit jedem anderen auswechselbar ist. Im Unterschied zu den Opfern vieler anderer Straftaten, werden die Opfer von hate crimes auf der Grundlage dessen, was sie repräsentieren, ausgewählt, und nicht auf der Grundlage dessen, wer sie sind. Die übermittelte Botschaft soll nicht nur das unmittelbar betroffene Opfer erreichen, sondern ebenso die grössere Ge-



æ DEFINITION DES BRITISCHEN INNENMINISTERIUM (HOME OFFICE): “Hate crime is defined as ‘any criminal offence which is perceived by the victim or any other person, to be motivated by hostility or prejudice towards someone based on a personal characteristic.’ This common definition was agreed in 2007 by the police, Crown Prosecution Service, Prison Service (now the National Offender Management Service) and other agencies that make up the criminal justice system. There are five centrally monitored strands of hate crime: • race or ethnicity • religion or beliefs • sexual orientation • disability and • transgender identity.“
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meinschaft, der jenes Opfer angehört. In diesem Sinn werden hate crimes mitunter als symbolische Verbrechen bezeichnet. Mit hate crimes wird beabsichtigt, das Opfer sowie die Gemeinschaft des Opfers auf Grund ihrer persönlichen Charakteristika einzuschüchtern. Solche Verbrechen vermitteln dem Opfer die Botschaft, dass es nicht willkommen ist; sie bewirken, dass dem Opfer das Recht auf volle Partizipation am Leben in der Gesellschaft verweigert wird. Ferner vermitteln sie Mitgliedern der Gemeinschaft, die die Charakteristika des Opfers teilen, dass auch sie nicht dazugehören und dass sie ebenso Ziele von Verbrechen werden könnten. Deshalb können hate crimes die Struktur der Gesellschaft schädigen und Gemeinschaften zerspalten.“



DEUTSCHES FORUM KRIMINALPRÄVENTION (DFK) Eine Expertengruppe der DFK erarbeite 2003 einen umfassenden Bericht zum Thema „Primäre Prävention von Gewalt gegen Gruppenangehörige“ 2 im Kontext vorurteilsmotivierter Gewalt. „Vorurteilskriminalität... hat eine besondere kriminal- und gesellschaftspolitische Bedeutung. Vorurteilsbedingte Gewaltstraftaten treffen nicht nur ein individuelles Opfer, sondern zielen auf eine ganze Bevölkerungsgruppe, die die gleichen abgelehnten Eigenschaften hinsichtlich Rasse, Nationalität, Religion, sexueller Orientierung oder sonstiger Lebensstile wie das danach ausgesuchte individuelle Opfer hat. [...] Die besondere Gefährlichkeit der Vorurteilskriminalität liegt danach in ihrem willkürlichen Angriff auf ein Zufallsopfer, um Teile der Bevölkerung zu verunsichern. Solche Angriffe auf die Grundlage des friedlichen Zusammenlebens müssen durch kriminalpräventive Interventionen nachhaltig verhindert werden.“ „Auf gesellschaftlicher Ebene fordert der Botschafts- und Aufforderungscharakter der Vorurteilskriminalität klare Unterstützungssignale an die Opfer und ein striktes Vorgehen gegen die Täter. Auf die angstmachende Botschaft muss mit einer starken Gegenbotschaft der Gemeinschaft reagiert werden, um die potentiellen Opfer zu ermutigen. Wie an keiner anderen Stelle wirkt das Strafrecht hier als Schutzschild für Menschenrechte. Entsprechend sichtbare Normenverdeutlichung durch Sanktionen dient der Opfergerechtigkeit und Normstabilisierung und ist notwendig gegenüber Tätern, die durch Opferabwertungen Rechtfertigungsgründe für ihr Verhalten vorschützen.“



æ DEFINITION DES FBI IN DEN USA “A hate crime is a traditional offense like murder, arson, or vandalism with an added element of bias. For the purposes of collecting statistics, the FBI has defined a hate crime as a ‘criminal offense against a person or property motivated in whole or in part by an offender’s bias against a race, religion, disability, sexual orientation, ethnicity, gender, or gender identity.’ Hate itself is not a crime—and the FBI is mindful of protecting freedom of speech and other civil liberties.”
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„Das Strafrecht als ethisches Minimum und öffentliches Instrument der gesellschaftlichen Normverdeutlichung hat im Rahmen der Vorurteilskriminalität eine ganz besondere symbolische Bedeutung für die potentiellen Opfer, denn sie zielen nicht nur auf ein Individuum, sondern auf die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens: Angriffe auf Menschen wegen bestimmter Merkmale sind auch Angriffe auf die Menschenwürde als Gemeinschaftswert. Sie enthalten einschüchternde und Angst machende Botschaften an alle Menschen mit gleichen Merkmalen. Das Strafrecht, das Menschen und ihre 2)  Deutsches Forum Kriminalprävention, Papier „Einführung und Empfehlungen – Kurzfassung“ der Arbeitsgruppe „Primäre Prävention von Gewalt gegen Gruppenangehörige – insbesondere: junge Menschen“, S. 2ff.



Rechts: Das Schwule Überfalltelefon von MANEO ist täglich von 17-19 Uhr besetzt. Mitarbeiter beraten Betroffene, Zeugen und Angehörige in ihren Anliegen und nehmen außerdem Meldungen homophober Gewalttaten entgegen.



Persönlichkeit ohne jede Differenzierung schützt, ist genau in dieser Funktion das geeignete Mittel, um die Grundnormen der Zivilgesellschaft zu schützen. Es bedarf insoweit keiner spezifischen Änderung des Strafrechts hinsichtlich besonderer Straftatbestände, sondern nur die konsequente Anwendung wegen des erheblichen Gemeinschaftsschadens der Delikte. Zu Erfüllung dieser Aufgaben ist auch keine besonders scharfe Sanktionspolitik erforderlich. Die Gegenstrategie hat sich nach gesichertem kriminologischem Wissen auf die Erhöhung der Aufklärungsrate und des Ermittlungsdrucks sowie auf die konsequente Durchführung des Strafverfahrens bis zu einem Urteil zu stützen.“
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KRIMINALPOLIZEILICHER MELDEDIENST (KPMD) – POLITISCH MOTIVIERTE KRIMINALITÄT (PMK)



Unten: Hier könnte noch eine Bildunterschrift stehen



Was ist der KPMD-PMK? Der ehemalige „Kriminalpolizeiliche Meldedienst in Staatsschutzsachen“ (KPMD-S) hatte Anfang des Millenniums ausgedient, da die Anwendung der damals bei der Polizei gebräuchlichen Extremismus-Definition allmählich nicht mehr ausgereicht hatte, bestimmte Kriminalitätsphänomene zu erfassen. So konnten bestimmte Gewaltdelikte rechtsorientierter Täter bspw. gegen sozial Ausgegrenzte (u.a. Obdachlose) häufig nicht in der Staatsschutzstatistik erfasst werden – auch wenn sie von rechtsextremen Gruppen begangen worden sind, da die Überwindung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung in ihrer Gesamtheit bei der Tathandlung nicht im Vordergrund stand.3 Deshalb entschied die Innenministerkonferenz für den 01.01.2001 eine Neuregelung des Meldedienstes und führte den „Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität“ (KPMD-PMK) ein. Zentrales Erfassungskriterium ist die „politisch motivierte Tat“. Dazu werden in Würdigung der Umstände der Tat Straftaten gezählt, die den „demokratischen Willensbildungsprozess beeinflussen“, die sich gegen die „freiheitlich demokratische Grundordnung“ oder „den Bestand und die Sicherheit des Bundes“ richten. Außerdem werden dazu Straftaten gezählt, die sich gegen Personen aufgrund ihrer „politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft oder aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres gesellschaftlichen Status“ richten.4 Wie funktioniert das Meldesystem? Wenn die Polizei zu einer Straftat gerufen wird, werden die erfassten Sachverhalte vorgeprüft, ob eine politische Motivation tatauslösend gewesen sein könnte und dann an die entsprechende Abteilung des Landeskriminalamts weitergeleitet. Dort werden die Fälle erneut geprüft und gegebenenfalls weiterermittelt. Handelt es sich um ein Delikt der PMK, werden sie anschließend einem „Phänomenbereich“ zugeordnet und anhand des Definitionssystems PMK bewertet. Unterschieden wird zwischen PMK-links, wozu Straftaten mit linksmotivierten 3)  Deutscher Bundestag (10.03.2014): Die polizeiliche Erfassung von Hasskriminalität als „Politisch motivierte Kriminalität“ (Nachfrage zu den Antworten der Bundesregierung ! auf die Kleinen Anfragen auf Bundestagsdrucksachen 17/14754 und 18/343), Antwort der Bundesregierung, 18. Wahlperiode, Drucksache 18/740, S.2 4)  Deutscher Bundestag (07.06.2010): Politisch motivierte Kriminalität, Antwort der Bundesregierung, 17. Wahlperiode, Drucksache 17/1928, S.4ff
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Bezügen gezählt werden, und PMK-rechts, zu der Straftaten mit nationalistischen, rassistischen oder sozialdarwinistischen Hintergründen gezählt werden. Ein weiterer Phänomenbereich ist die Politisch motivierte Ausländerkriminalität (PMAK), zu der Straftaten gezählt werden, die Personen in der Absicht durchführen, Grundlagen unserer Demokratie beseitigen zu wollen und denen eine im Ausland begründete Ideologie zugrunde liegt. Taten der PMAK können auch durch Deutsche (z. B. Konvertiten) begangen werden. Unter PMK-sonstige werden die Taten subsumiert, die keinem der drei vorgenannten Phänomenbereiche zugeordnet werden können, die sich jedoch trotzdem gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik richteten.5 Im nächsten Schritt werden alle Taten einer Deliktsqualität (politisch motivierte Gewaltkriminalität (insb. Körperverletzungs-, Tötungs- und Brandstiftungsdelikte), Propagandadelikte (insb. 86, 86a StGB – hierzu zählen Sachbeschädigungen), Terrorismus (§ 129a StGB) und sonstige Delikte) und einem Themenfeld zugeordnet. Zu diesen bundeseinheitlich verbindlichen Themenfeldern und Unterthemen gehört auch die „Hasskriminalität“, zu der fremdenfeindliche, antisemitische und weitere Straftaten zählen, und zwar dann, wenn diese in Würdigung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür bieten, dass sie sich gegen eine Person aufgrund ihrer Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Herkunft, Behinderung, sexuelle Orientierung, ihres äußeren Erscheinungsbildes, und gesellschaftlichen Status gerichtet haben. Dabei werden auch Taten berücksichtigt, die sich gegen Institutionen, Sachen oder Objekte gerichtet haben.6



Oben: Gemeinsam mit der Polizei unterstützt MANEO auch Vorort die Informations- und Aufklärungsarbeit.



Was ist der Hintergrund des KPMD-PMK? Dieser Meldedienst sammelt unter anderem „Tat-, Täter- und Opfermerkmale, um sie mehrdimensional erfassen und auswerten zu können“. Dadurch werden besondere Kriminalitätsphänomene und –entwicklungen besser erkannt, beispielsweise örtlich und zeitlich zusammenhängende Straftaten. Anhand dieser polizeilichen Informationen kann man natürlich auch bessere Statistiken führen, die dann die Grundlage für neue Strategien zur Prävention oder Repression bilden können.8



Alle diese Straftaten werden dann auf Grundlage der Informationsbereitstellung in einer gesonderten Datenbank erfasst. Das Landeskriminalamt unterrichtet gegebenenfalls andere Landeskriminalämter und leitet die entsprechenden Meldungen an das Bundeskriminalamt weiter.7 Dort werden sie dann zentral gesammelt.



5)  ebd.: S.4 6)  Deutscher Bundestag (10.03.2014): Die polizeiliche Erfassung von Hasskriminalität als „Politisch motivierte Kriminalität“ (Nachfrage zu den Antworten der Bundesregierung ! auf die Kleinen Anfragen auf Bundestagsdrucksachen 17/14754 und 18/343), 18. Wahlperiode, Drucksache 18/740, S.3 7)  Brandenburgisches Vorschriftensystem -BRAVORS- (29.12.2010): Kriminalpolizeilicher Meldedienst (KPMD), ABI./01, [Nr. 09], S.190 https://bravors.brandenburg.de/de/verwaltungsvorschriften-216737 (09.11.2016)



8)  Weihmann, Robert (30.05.2013): Kriminalistik – Handbuch, Kapitel 16: Kriminalpolizeilicher Meldedienst (KPMD), Operative Fallanalyse OFA), Antiterrordatei (ATD), Nationales Waffenregister (NWR), www.weihman.info
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Oben: Regelmäßig treffen sich die Mitarbeiter von MANEO und besprechen ihre Arbeit.



MANEO-KRITERIEN – PHÄNOMENOLOGISCHE ZUORDNUNG Der von MANEO erstellte Kriterienkatalog beinhaltet Anhaltspunkte, die Fälle vorurteilsmotivierter, schwulenfeindlicher Gewalttaten regelmäßig begleiten. Hier greift MANEO auf seine 26-jährige praktische Arbeitserfahrung sowie seine regelmäßige Analyse der gemeldeten Fälle zurück. Die Kriterien-Liste gründet sich auf diese Erfahrungswerte. Der Kriterienkataloge von MANEO arbeitet mit einem Punktesystem bzw. mit einer A-, B- und C-Wertung. Mit einer
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A-Wertung wird ein deutlicher Hinweis auf eine vorurteilsmotivierte, schwulenfeindliche Gewalttat eingeschätzt, mit einer C-Wertung ein schwacher Hinweis. Die 6 Merkmal-Gruppen orientieren sich an der Zeugenschaft, dem Täter(-verhalten), der Tatbegehung, dem Tatort, dem Opfer(-verhalten) und dem (Tat-)Zeitpunkt.



Bewertung



1. Zeugen-Merkmal (Zeugnis): Der Betroffene erklärt, dass er in der Tat eine homophob-motivierte (lesbophobe/trans*phobe) Tat erkennt.



A



2. Täter-Merkmal A (Täter Verhalten): Vor, während oder nach der Tat äußert sich der/die Täter in einer Sprache oder in Schrift oder trägt bzw. zeigt Symbole, die gegen Homosexuelle (LSBT*-Personen) gerichtete Vorurteile anzeigen. Der/die Täter äußerte/n sich feindlich/ diskriminierend/gegen Homosexuelle (LSBT*-Personen).



A



3. Täter-Merkmal B (vorherige Auffälligkeit des Täters): Um die bekannt gewordene Tat sammeln sich Hinweise darauf, dass die Tat von Tätern begangen wurde, die sich bereits zuvor an Diskriminierungen und Gewalttaten gegen ethnische, religiöse oder sexuelle Minderheiten beteiligt haben.



B



4. Tatbegehungs-Merkmal (Brutalität): Es gibt Hinweise darauf, dass die Tat mit einer ungewöhnlichen Brutalität seitens des/der Täter/s/in begangen wurde.



B



5. Tatort-Merkmal A (wiederholte Vorfälle am Tatort) Die Tat fand an einem Ort statt, an dem sich in der Vergangenheit wiederholt Taten zum Nachteil homosexueller Männer (LSBT*-Personen) ereignet haben.



B



6. Tatort-Merkmal B (Tatort ist Szeneort): Die Tat hat in einer Gegend stattgefunden, in der Szeneorte/-Treffpunkte (schwule Lokalitäten, Veranstaltungsorte, Treffpunkte, auch im Kontext von allgemein LSBT*) liegen oder der männlichen Prostitution nachgegangen wird.



B



7. Opfermerkmal A (Erkennung als LGBT): Die Tat richtete sich gegen Männer, die sich als homosexuelle Männer zu erkennen gaben oder die sich durch Kleidung und Verhalten sichtbar gemacht hatten bzw. erkennbar waren, oder die von den Tätern für schwul bzw. homosexuell gehalten wurden. Bzw.: Der/die Betroffene/n berichtet/e/en, dass der/die Täter/in erkennen konnte/n, dass der Betroffene schwul/bi-/trans* ist (z.B. aufgrund seiner Kleidung/seines Verhaltens/an szenetypischen Symbolen, die er an sich trug). Bzw.: Der/die Täter erkannten den/die Betroffene/n als Paar/ Partner/ Sexpartner, z.B. weil sie sich küssten, Hand in Hand gingen.



B



8. Opfermerkmal B (öffentliche Personen): Die Tat richtet sich gegen Personen, die sich öffentlich für Belange von LSBT*Personen oder Menschen mit HIV und AIDS engagieren oder eintreten. Hierzu zählen auch prominente schwule Personen (LSBT*-Personen).



C



9. Zeitmerkmal: Die Tat fand zu einer Zeit statt, an dem ein homosexuelles Fest (LSBT*-Fest) stattfand.



C
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